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§ 65 WStV § 65
 WStV - Wiener Stadtverfassung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.05.2025

Wenn eine Bezirksvertretung oder ein Ausschuß der Bezirksvertretung Beschlüsse faßt, welche gegen ein Gesetz oder

gegen Beschlüsse des Gemeinderates verstoßen oder den Wirkungsbereich der Bezirksvertretung oder des

Ausschusses der Bezirksvertretung überschreiten, ist der Bezirksvorsteher verp/ichtet, ihre Ausführung aufzuschieben

und hierüber innerhalb von 14 Tagen die Entscheidung des Bürgermeisters einzuholen, welchem auch seinerseits das

Recht zusteht, in solchen Fällen mit der Sistierung vorzugehen und innerhalb der gleichen Frist die Angelegenheit dem

Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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